
1. liquide Mittel: Der Überbrückungskredit ist
belanglos? Für meinen Blick auf die liquiden Mittel
der Gemeinde ziehe ich den Überbrückungskredit
ab.
Ich ersuche um Erklärung zu den Zahlen im
Finanzierungshaushalt, Seite 43 – oder Korrektur:
Endbestand liquide Mittel per 31.12.2023 306.000,
davon Zahlungsmittelreserven 384.000 €?
2. Beratungskosten:

• Ich ersuche um Bekanntgabe der jeweiligen
Höhe der Beratungskosten und um
Übermittlung der Kontoblätter zu den
Zahlungen an die Kanzlei PHH. Wofür
werden/wurden 2024 Zahlungen an die
Rechtsanwaltskanzlei getätigt? 27.537,21 €
wurden lt. Schreiben vom 25.4.23 2023
gezahlt, die Differenz beim REAB 2023
zwischen Erg. und Fin. beträgt 17.714 €

• Beschlussdatum: das Datum des
Beschlusses durch den Gemeinderat und
eine korrekte Begründung sollte auch im
REAB angegeben werden. Die Begründung
der im Gemeinderat beschlossenen
Überschreitungen findet sich in der
Beantwortung nur teilweise:
Fußgängerbrücke? MFP Kindergarten?
Baurechtsvertrag? Dieser wurde bei der
GR-Sitzung im September 2022
beschlossen, welche Beratungen sind 2023
dazu angefallen?

• Beschwerde BVH? – ich bitte um
Erklärung

• 12. Änderung örtl. ROP: werden auch die
Karpfenteiche in der nächsten GR-Sitzung
beschlossen? Bei der öffentl. Auflage der
12. Änderung im Sommer 2023 war die
wasserrechtl. Bewilligung schon lange
abgelaufen (Frist Bauvollendung
31.12.2016)

6. Zweckgebundene Rücklage: 65.000 € zweckgebundene Rücklage auf dem Hauptkonto, von
dem laufende Zahlungen getätigt werden? Kontostand am 11.12.2023 war beim Hauptkonto minus
129.000 €, wo war da die zweckgebundene Rücklage?

• Kindergartenumbau: Ich ersuche um Erklärung zu den Ausgaben von 124.000 € im
Kassenbestand 2023, im Nachweis Investitionstätigkeit (Seite 178) sind nur
30.600 € ausgewiesen.

Ich bitte um zeitnahe Ergänzung und Beantwortung aller Fragen meiner Stellungnahme vom 25.
März 2024.



Zur Antwort des Bürgermeisters auf meine Stellungnahme zum REAB 2023 noch eine Frage:

Laut Baubewilligungsbescheid vom 1.6.22 sind auch die Planungskosten von der WAV zu tragen,

welche Kosten fallen für die Gemeinde noch an?

Besten Dank für eine zeitnahe Antwort.


